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Steiermark

L82006 Bauordnung Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Stmk 1995 §13;

BauG Stmk 1995 §26 Abs1 Z2;

BauG Stmk 1995 §26 Abs1 Z4;

BauG Stmk 1995 §40 Abs1;

BauG Stmk 1995 §52 Abs2;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Betre:end Abstandsbestimmungen hat der VwGH ausgesprochen, dass im Falle eines Verfahrens betre:end die

Änderung eines rechtskräftig bewilligten Bestands (bzw. eines als konsentiert anzusehenden Bestandes) nur solche

bauliche Änderungen, die sich auf die Berechnung des Seitenabstandes auswirken, zu berücksichtigen sind (Hinweis E

vom 23. September 1999, 98/06/0140, E vom 31. März 2004, 2002/06/0060, sowie E vom 8. Mai 2008, 2004/06/0123). In

diesem Sinne sind auch in gegenständlichem Fall betre:end das subjektiv-ö:entliche Nachbarrecht nach § 26 Abs. 1 Z.

4 Stmk BauG 1995 bei einer Änderung des rechtmäßigen Bestandes nur solche bauliche Änderungen, die sich auf den

Brandschutz auswirken können, zu berücksichtigen; andere Einwendungen (betre:end den Altbestand) können nicht

erneut aufgerollt werden.Betre:end Abstandsbestimmungen hat der VwGH ausgesprochen, dass im Falle eines

Verfahrens betre:end die Änderung eines rechtskräftig bewilligten Bestands (bzw. eines als konsentiert anzusehenden

Bestandes) nur solche bauliche Änderungen, die sich auf die Berechnung des Seitenabstandes auswirken, zu

berücksichtigen sind (Hinweis E vom 23. September 1999, 98/06/0140, E vom 31. März 2004, 2002/06/0060, sowie E

vom 8. Mai 2008, 2004/06/0123). In diesem Sinne sind auch in gegenständlichem Fall betre:end das subjektiv-

ö:entliche Nachbarrecht nach Paragraph 26, Absatz eins, Zi:er 4, Stmk BauG 1995 bei einer Änderung des

rechtmäßigen Bestandes nur solche bauliche Änderungen, die sich auf den Brandschutz auswirken können, zu

berücksichtigen; andere Einwendungen (betreffend den Altbestand) können nicht erneut aufgerollt werden.
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